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auft den un gebrachte Wıdersprüchlichkeıit wırd wei1ils größere /Zusammenhänge (z.B Naturw1issen-
e eutschne Öffentlichkeit ın den kommenden SCHalten und sdler gesunde Mensch« als Relıig10nser-
111 SCWISS weiliter beschäftigen, spatestens WE C1- SalZz, ender-Maınstreaming) tellen Insgesamt SC

welitere Stichtagsverschiebung gefordert wırd, sehen hefert der vorliegende Sammelband TC11 SC
der WE wıieder unter Behauptung W1SSeN- Tachertes und olıdes ater1a den Fragen des
schaftlıcher Notwendigkeit e Gewinnung VOIN Lebensschutzes und des 1 ebensrechtes In Oormaler
Stammzelllınıen ın Deutschlani selhst zugelassen 1NS1C 111a sıch VOIN eınem Handbuch
werden SOIl ja der selbstgewählte 111e In manchen Teıilen 1ne

Der sıch den Fragen des Lehbensendes wıdmende cstärker wıissenschaflftlıchen Malistäben ausgerich-
vıerte e1l >Sterbehilfe der Lebenshılfe tür S{er- Leie Praäsentation TW,  enen SC e1n 1C
bende /« nımmt ainleıitend d1e aktuelle Dıiıskussion wortverzeichnıs gänzlıch; mit elner Ausnahme ist

das S0 5 Hırntodkriterium « auf, welches In den be1 keinem der eıträge der elner etwalıgen IsSt-
VEISAUNSCHEN Jahrzehnten weıtestgehend unhınter- veröffentlichung angegeben Durchgäng1g greifbar
rag als Adas Todeskriteriıum SCHNIeEC  1ın gegolten ist uch e offensichtliche Unentschlossenheit,
hat Manfred alkeno. S11 iür cLe TSLE welche Leserscha: ‚her wissenschaftlıch OTIeN-
In den 600er ahren auftkommende ırntod-Defintion (ert der doch her e1in breıiteres Publıkum TCeS-
Vor em interessegeleıtete otıve Werk, cLe Sal der Publıkation Se1in soll TOLZ cheser OS
sıch ausrichten dem ıllen ZUT Entledigung der bleibt als (r1esamteiındruck festzuhalten, ass dem
ege ırreversıbel Kkomatöser und ZUT (Gjewiınnung interessierten Leser ın aren Darstellungen iınter-
transplantationsfähiger UOrgane Außerst hılf- dıszıplınärer Art erhellende FEıinblicke ın den muh-
reich Ist In Ahesem /Zusammenhang cLe VOoIl Robert Pjedoch n1ıC aussichtsiosen Fınsatz 1r das
5Spaemann In erftfreulich sachlıcher We1ise vorgelra- en geboten werden. Immer wıeder e2uCcChNLen auf
SI NüÜer- und Entscheidungshilfe, d1e durchaus Seıten des Lebensschutzes e iraglos besseren ÄAr-
als egrundsätzlıches, theoretisches Beurteilungskri- gumentLe auf Von daher ist dem Band unbedingt e1-
terıum gegenwärtiger und uch ünftiger Todesdel- möglıchst breıte Leserscha: winschen.
nıtiıonen cenen könnte » [ ıe atsache, ass elner Christian Schulz, Oberglaim
bestimmten Hypothese ber den Tod e1INes Men-
schen das Interesse anderer Menschen zugrunde
1egL, d1e den Nutzen davon aben, WE d1e HYyDO- Stefan Rehder (rauzone Hırntod Organspende
s sıch als wahr erweıst, beweılst N1IC d1e Falsch- VErANTIWOTXTTEN an Ulrich Verlag, uUSSsSDurg 201} Ö,
heıt der Hypothese, ber S1C 1L1USS In OCNsStemM Mabße 192 S, ISBN 9/85-3-86/44-149-Ö, EUR 22 ,—
kritisch machen und zwıingt dazu, d1e Beweiıslast iür
cLe Hypothese csehr hoch ANZUSELIZCN« urch d1e In den edien aufgegriffene Lehbend-

spende eiıner Nıere V Ol Frank alter SteinmeılerAutoren weliterer Beıträge wenden sıch SsChWEeT-
punktmäßig dem Ihemenfteld ‚Sterbehilfe und S{PTr- se21ne Frau Ist cLe Dıiıskussion ber das zahlenmäßıige
bebegleitung« Als e1in praktısches e1spie. pallı- Miıissverhältnıs zwıschen Urganspendern und rgan-
alıver Begle1itung emenzkranker stellt ('laudıa K a- empfängern hiıerzulande wıeder aufgeflammt. er
mıinskı e AL persönlıcher Betroffen- »Urganmangel« der uch UrcCc d1e Eınführung des

ransplantatiıonsgesetzes 1997 aum geringer SChe1t ın I1ihrem tamılıären Umfeld heraus VOIN Könıigın
Sılvyıa VOIN CAhWEeden 1Ns en gerufene tıftung worden ist, In regelmäßıigen Standen |DJE:®
‚S11 vyıahemmet« YOL, ir e e ganzheitliche He- kuss10onen. ährend jedoch VOoIl der eiınen 21{e ıne
LTeUUNG dementer Patıenten e1itend ist Manfred größere Spendebereitschaft als Akt grobzüg1ıger
Balkenohl ist beizupflichten, WE Nächstenhebe angemannt wırd, werden gleichzeıtig

V OIl anderer 221e Bedenken vorgebracht, welche e1-unter Kückeriff auf 1ne rel1g1Öös-theolog1ische Per-
spektive das Bestehenkönnen VOIN e1d und Tod Voraussetzung der UOrganentnahme[der LLe-
AL dem (1:lauben heraus (vegl KOom Ö ın weıiten bendspende) betrelten d1e Feststellung des Hırnto-
Teıilen der Gresellschaft verlorengegangen S1e. (1e- des und cLe Interpretation desselben Vor ber vIerz1g
rade arın rkennt nachvollziehbar elinen der ahren als Tod des Menschen. eiztere Auffassung
Hauptgründe 1r das Bestreben, Bese1it1gung des wurde In eiıner Tageszeıtung miıt elner iür cheses Me-
21i durch Bese1t1gung der 1L eıdenden herbe17u- 1UMm ungeahnten Heftigkeit vorgelragen: » Mıt der
Tühren Ww1e C letztlich ın der SS Sterbehilfedebatte Kechtfertigung des Hırntods als Tod des Menschen
immer wıeder Ruil1c wırd 540) verhält C sıch WI1Ie miıt der des zweıten Q  16£5.

Abgerundet wırd der Sammelband schlielßlich In DIie zunächst angeführten TUuUnN! STeilten sıch rück-
e1nem uUunften und etzten e1]1 Urc 1ne Oockere 1CKeN! als talsch heraus « l hese AaL7Ze kommen
Zusammenstellung verschliedener eıträge, e e N1IC V Ol eingefleischten Gegnern der Urgantrans-
Bereiche ‚1 ebensrecht« und ‚1 _ ebensschut7z« ın JE- plantatıon, cLe even0ue Erfahrungen AUS dem ahen

auf den Punkt gebrachte Widersprüchlichkeit wird
die deutsche Öffentlichkeit in den kommenden Jah-
ren gewiss weiter beschäftigen, spätestens, wenn ei-
ne weitere Stichtagsverschiebung gefordert wird,
oder wenn gar – wieder unter Behauptung wissen-
schaftlicher Notwendigkeit – die Gewinnung von
Stammzelllinien in Deutschland selbst zugelassen
werden soll. 

Der sich den Fragen des Lebensendes widmende
vierte Teil »Sterbehilfe oder Lebenshilfe für Ster-
bende?« nimmt einleitend die aktuelle Diskussion
um das sog. ›Hirntodkriterium‹ auf, welches in den
vergangenen Jahrzehnten weitestgehend unhinter-
fragt als das Todeskriterium schlechthin gegolten
hat. Manfred Balkenohl (469–486) sieht für die erst
in den 60er Jahren aufkommende Hirntod-Definition
vor allem interessegeleitete Motive am Werk, die
sich ausrichten an dem Willen zur Entledigung der
Pflege irreversibel Komatöser und zur Gewinnung
transplantationsfähiger Organe (470). Äußerst hilf-
reich ist in diesem Zusammenhang die von Robert
Spaemann in erfreulich sachlicher Weise vorgetra-
gene Unter- und Entscheidungshilfe, die durchaus
als grundsätzliches, theoretisches Beurteilungskri-
terium gegenwärtiger und auch künftiger Todesdefi-
nitionen dienen könnte: »Die Tatsache, dass einer
bestimmten Hypothese über den Tod eines Men-
schen das Interesse anderer Menschen zugrunde
liegt, die den Nutzen davon haben, wenn die Hypo-
these sich als wahr erweist, beweist nicht die Falsch-
heit der Hypothese, aber sie muss in höchstem Maße
kritisch machen und zwingt dazu, die Beweislast für
die Hypothese sehr hoch anzusetzen« (489).

Autoren weiterer Beiträge wenden sich schwer-
punktmäßig dem Themenfeld ›Sterbehilfe und Ster-
bebegleitung‹ zu. Als ein praktisches Beispiel palli-
ativer Begleitung Demenzkranker stellt Claudia Ka-
minski (503–508) die aus persönlicher Betroffen-
heit in ihrem familiären Umfeld heraus von Königin
Silvia von Schweden ins Leben gerufene Stiftung
›Silviahemmet‹ vor, für die die ganzheitliche Be-
treuung dementer Patienten leitend ist. Manfred
Balkenohl (537–541) ist beizupflichten, wenn er –
unter Rückgriff auf eine religiös-theologische Per-
spektive – das Bestehenkönnen von Leid und Tod
aus dem Glauben heraus (vgl. Röm 8, 7) in weiten
Teilen der Gesellschaft verlorengegangen sieht. Ge-
rade darin erkennt er nachvollziehbar einen der
Hauptgründe für das Bestreben, Beseitigung des
Leids durch Beseitigung der Leidenden herbeizu-
führen, wie es letztlich in der sog. Sterbehilfedebatte
immer wieder deutlich wird (540). 

Abgerundet wird der Sammelband schließlich in
einem fünften und letzten Teil durch eine lockere
Zusammenstellung verschiedener Beiträge, die die
Bereiche ›Lebensrecht‹ und ›Lebensschutz‹ in je-

weils größere Zusammenhänge (z.B. Naturwissen-
schaften und ›der gesunde Mensch‹ als Religionser-
satz, Gender-Mainstreaming) stellen. Insgesamt ge-
sehen liefert der vorliegende Sammelband breit ge-
fächertes und solides Material zu den Fragen des
Lebensschutzes und des Lebensrechtes. In formaler
Hinsicht hätte man sich von einem Handbuch – so
ja der selbstgewählte Titel – in manchen Teilen eine
stärker an wissenschaftlichen Maßstäben ausgerich-
tete Präsentation erwarten dürfen. So fehlt ein Stich-
wortverzeichnis gänzlich; mit einer Ausnahme ist
bei keinem der Beiträge der Ort einer etwaigen Erst-
veröffentlichung angegeben. Durchgängig greifbar
ist auch die offensichtliche Unentschlossenheit,
welche Leserschaft – eher wissenschaftlich orien-
tiert oder doch eher ein breiteres Publikum – Adres-
sat der Publikation sein soll. Trotz dieser Mankos
bleibt als Gesamteindruck festzuhalten, dass dem
interessierten Leser in klaren Darstellungen inter-
disziplinärer Art erhellende Einblicke in den müh-
samen, jedoch nicht aussichtslosen Einsatz für das
Leben geboten werden. Immer wieder leuchten auf
Seiten des Lebensschutzes die fraglos besseren Ar-
gumente auf. Von daher ist dem Band unbedingt ei-
ne möglichst breite Leserschaft zu wünschen.

Christian Schulz, Oberglaim

Stefan Rehder: Grauzone Hirntod. Organspende
verantworten. Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2010,
192 S., ISBN 978-3-86744-149-0, EUR 22,–

Durch die in den Medien aufgegriffene Lebend-
spende einer Niere von Frank Walter Steinmeier an
seine Frau ist die Diskussion über das zahlenmäßige
Missverhältnis zwischen Organspendern und Organ -
empfängern hierzulande wieder aufgeflammt. Der
»Organmangel«, der auch durch die Einführung des
Transplantationsgesetzes 1997 kaum geringer ge-
worden ist, sorgt in regelmäßigen Abständen für Dis-
kussionen. Während jedoch von der einen Seite eine
größere Spendebereitschaft als Akt großzügiger
Nächstenliebe angemahnt wird, werden gleichzeitig
von anderer Seite Bedenken vorgebracht, welche ei-
ne Voraussetzung der Organentnahme (außer der Le-
bendspende) betreffen: die Feststellung des Hirnto-
des und die Interpretation desselben vor über vierzig
Jahren als Tod des Menschen. Letztere Auffassung
wurde in einer Tageszeitung mit einer für dieses Me-
dium ungeahnten Heftigkeit vorgetragen: »Mit der
Rechtfertigung des Hirntods als Tod des Menschen
verhält es sich wie mit der des zweiten Golfkriegs.
Die zunächst angeführten Gründe stellten sich rück-
blickend als falsch heraus.« Diese Sätze kommen
nicht von eingefleischten Gegnern der Organtrans-
plantation, die eventuell Erfahrungen aus dem nahen
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erwandtschafts- bZzw Bekanntenkreıis aben, Y()[I1- 1IC1 Fällen TSLE Urc che Untersuchungen der AusfTall
ern NisLammen e1nem Beıtrag der Frankfurter All- des Hırntätigkeıit ıntrıtt (Apnoe- Iest).
gemeıiınen Zeıiıtung (14 cLe bekanntlıc erULOr schildert Auffas SUNSCH deren Verfech-
den medızınıschen und technıschen Fortschrıtten (er Künftig uch Wachkoma-Patienten und 1TTever-
erundsätzlıch DOSLELV zugene1gt ist S1| Bewusstlose 1reTransplantatıon Ire1 geben

och zunächst e1n kurzer Rückblick Bıs ın e wollen /usammen mit zahlreichen weıliteren ÄUS-
SI ir Rehder zweılfelsfre1 fest, ass dersechz1ıger Jahre des VEISANSCHEN ahrhunderts galt

Feststellung des Todeszeitpunktes £21m Men- Hırntod siıcher Nn1ıCcC als Kritermum LaugL, >mi1t dem
schen e SOgeNannte »klassısche Todesdefinition«, sıch der Tod des Menschen zweıfelsfre1 teststellen
Orunter der ı rrevers1ıble St1illstand V OI e21s1au Aasst « AÄus ethıscher 1C erg1bt sıch SOMm1t e
und Atmung verbunden mit dem Aufhören der [ A- KONSEquUeNZ, »>Class ırntole als Urganspender V(H-

1gkeıit des Zentralnervensystems und gefolgt VO TS_ n1ıC mehr ın Trage kommen können, da ÄI' z{e
Absterben er Zellen und (1ewebe des gesamiten anderenlTalls laufen, Patıenten durch rgan-
Urganısmus verstanden wurde. Mıt dem uftkom- ntnahme Olen « In cheser Auffassung S1e. sıch
1111 der verbesserten eanımatıionstechnı und dem Rehder 1mM Eıinklang mit e2e2necd1 ANVL., der aralı
Fortschrı: auft dem (reblet der Transplantatiıonsme- hingewlesen hat, ass 1ne unal  ıngbare Voraus-
dA17zın wurde 1ne Neudeftinition des Odes- SCIZUNg der UOrgantransplantation Se1n II1USS, ass

der Menschen ZWEe1Te1ITE1N LO istzeıtpunktes jedoch unumgänglıch, umal e He-
stimmung des Todeszeitpunktes des Menschen Mıt dem Medizinethiker xel Bauer elReh-
nıger e1nem biolog1ischen, sondern vielmehr einem der e Skeps1is ber e Urganentnahme VOIN Men-
gesellschaftlıchen Bedürfnıs entspricht. schen, e 1r hırntot erkläart wurden. Gleichzeitig

Bereits 1mM Jahre 1959 wurde e ırntod-[)ıa- hegt jedoch e Ooffnung, »>Class chese Tage [ob
der 1r hırntot rklärte Patıent uch tatsächlıc LOerstmalıs beobachtet äahrend e interna-

Cionalen onzepte bezüglıch der Hırntod- St| ın /Zukunft Urc Zzusatzliıche dıiagnostische Ver-
feststellung übereinstimmend e kKlınısche ITtTıas ren zweılfelsfre1 gekKlärt werden könnte « Was JE-
Hırnstammreflexıie, PnNOe und Cefes K oma erken- doch e ın jeder 1NS1IC »Sıcheren« Todeszeichen
1ICTH lassen, besteht 1ne K ontroverse bezüglıch der Se1n könnten, aruber <1bt Rehder keine Uuskun

Realıstisc sollte deshalb vielmehr gEeSsagl werden,notwendigen Beobachtungszeıt und des exaqakten 10-
deszeitpunktes. ID Konzeptionellen Unterschiede 4ass wen1g oflfnung besteht, 4ass e Vielzahl der
außern sıch besonders ın der Begr1  ıchkeıit und Krıterien, e 1r den Austall des menschlichen (1e-
ZU] e1l wıdersprüchlichen Terminologıie (»cere- hırns herangezogen werden, und J6 ach and csehr
bral death«, »Ccortical death«, »bhraın SLem death«), unterschiedlich aus  en, ın Zukunft auf 1ne
weshalb gEeSsagl werden kann, ass das Hırntod- verlässıgere und amMı! einheıitlichere Basıs gestellt
Konzept ıs e2ut[e Urc 1ne Mehrdeutigkeit SC werden könnten ach eıner 1ILLIL ber VIerZ1g Jahre
kennzeichnet ist und sıch durchgehend S{1immen C 1- bestenfalls halbherz1ig C‘  ICN Ause1inander-

SCIZUNg V OI großen Teıilen der medıizinıschen Fach-eben, e dem Hırntodkonzept krnitisch hıs
end gegenüberstehen. och cselhst VOIN Befüurwort- elt e Feststellung des 1IrNLOdes ist aum
lern des Hırntodkonzeptes wırd Nn1C bestritten, erwarten, ass bahnbrechende medıizinısche Fr-
ass »Detaulschwierigkeiten« ın der Diagnose kenntnisse lage Lreiecn, welche e bısherigen
auftreten können, wOobel der Vorschlag gemacht edenken Zerstreuen könnten
wiırd, dem FEınzelnen e Treıe Wahl lassen, ach Es ist das Verdienst VOIN Rehder, ass den Ver-

auf der Diskussion den Hırntod V OI se1lner Ent-welchem Konzept als [OL gelten möchte
In der derzeitigen Debatte Überlegungen, che stehung hıs Gegenwart ın sel1nen wesentlichen

»Urganknappheit« verringern, Ist 111 v  — Stefan Ugen schildert l hese Tiühren annn zwangsläufig
Rehder 1ne beachtenswerte Schrıift erschıienen, che dem skeptischen 1C auf das amMı!1 1-

sıch T1LUSC mıt dem Hırntod auseinandersetzt. ängende Transplantationswesen. l e olge ist e
Kenntnıisreich stellt Rehder che Anfänge der Hırntod- Erkenntnis, 4ass e Gleichsetzung des (d1SSOZ1LeT-
Diagnose dar und 91Dt unmıssverständlıch eden- ten) Hırntodes mit dem Tod des Menschen eıner
ken, ass In den G0er ahren che Harvard-Kommıis- Neudeftinition des es entspricht, wOobel das
S10N In Boston den Hırntod unter zweckdienliıchen > Z wischenstadıum« ıs ZULT UOrganentnahme be-
esichtspunkten aufgefasst hat l Hese »wen12 ruhm- OT1  1C. bısher n1ıC e2e11Nn1e ist er Patıent ol
reiche Geburtsstunde« der ırntod- Theorıe hat 1h- [OL Ww1e nöt1g, ber lebendig w1e möglıch Se1n.
1C]  = beigetragen, der S1C hıs eu(e verTfolgt ID Feststellung des es und e 10-
1C HUL, 4ass bald mehrere Lutzend Kinterien-Sets desdeftinıtion können ın der 24110l jedoch n1ıC

che Feststellung des iırtodes In Umlauf WAalICl, getLrennt werden, da jede Todesfeststellung 1ne 1 Je-
sondern we1l teilweıse rkannt wurde, ass In einzel- thınıtıon ber den Tod VOTausSseLZLl l dhies ist und wırd

Verwandtschafts- bzw. Bekanntenkreis haben, son-
dern entstammen einem Beitrag der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (14. 09. 2010), die bekanntlich
den medizinischen und technischen Fortschritten
grundsätzlich positiv zugeneigt ist.

Doch zunächst ein kurzer Rückblick: Bis in die
sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts galt
zur Feststellung des Todeszeitpunktes beim Men-
schen die sogenannte »klassische Todesdefinition«,
worunter der ir reversible Stillstand von Kreislauf
und Atmung verbunden mit dem Aufhören der Tä -
tigkeit des Zen tralnervensystems und gefolgt vom
Ab sterben aller Zellen und Gewebe des gesamten
Organismus verstanden wurde. Mit dem Aufkom -
men der verbesserten Reanimationstechnik und dem
Fortschritt auf dem Gebiet der Transplantationsme-
dizin wurde eine Neudefinition des Todes -
zeitpunktes jedoch unumgäng lich, zumal die Be-
stimmung des Todeszeitpunktes des Menschen we-
niger einem biologischen, sondern vielmehr einem
gesellschaftlichen Bedürfnis ent spricht.

Bereits im Jahre 1959 wurde die Hirntod-Dia-
gnose erstmalig beobachtet. Wäh rend die interna-
tionalen Konzepte bezüglich der Hirntod -
feststellung übereinstimmend die klinische Trias
Hirnstammreflexie, Apnoe und tiefes Koma erken-
nen lassen, besteht eine Kontro verse bezüglich der
notwendigen Beobachtungszeit und des ex akten To-
deszeitpunktes. Die kon zeptionellen Unterschiede
äußern sich be sonders in der Begriff lichkeit und
zum Teil widersprüchlichen Termi nologie (»cere-
bral death«, »cortical death«, »brain stem death«),
weshalb gesagt werden kann, dass das Hirntod -
konzept bis heute durch eine Mehrdeutigkeit ge-
kennzeichnet ist und sich durchgehend Stim men er-
heben, die dem Hirntodkonzept kritisch bis ableh -
nend gegen überstehen. Doch selbst von Befürwor-
tern des Hirntodkonzep tes wird nicht bestritten,
dass »Detailschwierigkeiten« in der Diagnose
auftre ten können, wo bei der Vorschlag gemacht
wird, dem Einzelnen die freie Wahl zu las sen, nach
welchem Konzept er als tot gelten möchte.

In der derzeitigen Debatte um Überlegungen, die
»Organknappheit« zu verringern, ist nun von Stefan
Rehder eine beachtenswerte Schrift erschienen, die
sich kritisch mit dem Hirntod auseinandersetzt.
Kenntnisreich stellt Rehder die Anfänge der Hirntod-
Diagnose dar und gibt unmissverständlich zu beden-
ken, dass in den 60er Jahren die Harvard-Kommis-
sion in Boston den Hirntod unter zweckdienlichen
Gesichtspunkten aufgefasst hat. Diese »wenig ruhm-
reiche Geburtsstunde« der Hirntod-Theorie hat zu ih-
rem Makel beigetragen, der sie bis heute verfolgt.
Nicht nur, dass bald mehrere Dutzend Kriterien-Sets
für die Feststellung des Hirntodes in Umlauf waren,
sondern weil teilweise erkannt wurde, dass in einzel-

nen Fällen erst durch die Untersuchungen der Ausfall
des Hirntätigkeit eintritt (Apnoe-Test). 

Der Autor schildert Auffassungen, deren Verfech-
ter künftig auch Wachkoma-Patienten und irrever-
sibel Bewusstlose für die Transplantation frei geben
wollen. Zusammen mit zahlreichen weiteren Aus-
sagen steht für Rehder zweifelsfrei fest, dass der
Hirntod sicher nicht als Kriterium taugt, »mit dem
sich der Tod des Menschen zweifelsfrei feststellen
lässt.« Aus ethischer Sicht ergibt sich somit die
Konsequenz, »dass Hirntote als Organspender vor-
erst nicht mehr in Frage kommen können, da Ärzte
anderenfalls Gefahr laufen, Patienten durch Organ-
entnahme zu töten.« In dieser Auffassung sieht sich
Rehder im Einklang mit Benedikt XVI., der darauf
hingewiesen hat, dass es eine unabdingbare Voraus-
setzung der Organtransplantation sein muss, dass
der Menschen zweifelfrei tot ist. 

Mit dem Medizinethiker Axel W. Bauer teilt Reh-
der die Skepsis über die Organentnahme von Men-
schen, die für hirntot erklärt wurden. Gleichzeitig
hegt er jedoch die Hoffnung, »dass diese Frage [ob
der für hirntot erklärte Patient auch tatsächlich tot
ist] in Zukunft durch zusätzliche diagnostische Ver-
fahren zweifelsfrei geklärt werden könnte.« Was je-
doch die in jeder Hinsicht »sicheren« Todeszeichen
sein könnten, darüber gibt Rehder keine Auskunft.
Realistisch sollte deshalb vielmehr gesagt werden,
dass wenig Hoffnung besteht, dass die Vielzahl der
Kriterien, die für den Ausfall des menschlichen Ge-
hirns herangezogen werden, und je nach Land sehr
unterschiedlich ausfallen, in Zukunft auf eine zu-
verlässigere und damit einheitlichere Basis gestellt
werden könnten. Nach einer nun über vierzig Jahre
bestenfalls nur halbherzig geführten Auseinander-
setzung von großen Teilen der medizinischen Fach-
welt um die Feststellung des Hirntodes, ist kaum zu
erwarten, dass bahnbrechende medizinische Er-
kenntnisse zu Tage treten, welche die bisherigen
Bedenken zerstreuen könnten. 

Es ist das Verdienst von Rehder, dass er den Ver-
lauf der Diskussion um den Hirntod von seiner Ent-
stehung bis zur Gegenwart in seinen wesentlichen
Zügen schildert. Diese führen dann zwangsläufig
zu dem skeptischen Blick auf das damit zusammen-
hängende Transplantationswesen. Die Folge ist die
Erkenntnis, dass die Gleichset zung des (dissoziier-
ten) Hirntodes mit dem Tod des Menschen ei ner
Neudefinition des Todes entspricht, wobei das
»Zwischenstadium« bis zur Organent nahme be-
grifflich bisher nicht definiert ist. Der Patient soll so
tot wie nötig, aber so lebendig wie möglich sein. 

Die Feststellung des Todes und die To -
desdefinition können in der Realität jedoch nicht
ge trennt werden, da jede To desfeststellung eine De-
finition über den Tod voraussetzt. Dies ist und wird
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immer 1Nne weltanschauliche Entscheidung Seıin lıchen Ere1gn1s verdanken IS « 012 daraus NIC.
bZzw bleiben Gleichwohl <1bt uch SLAFT| C 1- ass der wissenschaflftlıchen Erforschung der (je-
kenntnistheoretische TUN! weilche / weıifel der schıichte, insbesondere der Geschichte der ırche,
Gleichsetzung des Hırntodes mit dem Tod des Men- e1n höherer Stellenwert ZUECINCSI] werden musste‘?
schen aufkommen lassen: 018g! 111a dem Hırntod- Bereılts MO tand ın Kom e1in w1issenschaftliıcher
Konzept ın Selner SANZEH Og1K, annn musste e1n KONgTESS Sstal der sıch mit dem Beıtrag der (1e-
isohertes (Grehirn ausreichen, dA1esem » Persona- schichtswıissenschaft 1r das S{tudıium des Neuen
11tät« zuzuschreıben, doch ist das isoherte (Grehirn estamentes 148SC MOS ist der Dokumentations-
N1C J1räger der Personalıtät, sondern des Wahn- band ın der 1 ıbreri1a Fdıtrıce Vatıcana erschienen.
SINNS (wıe 1e8 £21m Locked-1in-5yndrom der Fall l e 15 eferate, 1e7r davon AL dem deutschen
ist, da 1e7r das (Grehirn In se1lner un  10n gegenüber Sprachraum, können als 17 1r 1ne Irendwende
dem KÖrper isoliert st) » [ die Gleichsetzung des angesehen werden. 121e plädıeren dafür, das Neue
° Hırntodes mıiıt dem Tod des Menschen stellt eınen lestament als hıistorische Quelle wıeder ernstier

Vorgang der Entleiblıchung der menschlichen Per- nehmen.
\“(}  — AT« (vgl Detlef Lıinke), 1Nne Iheodor Schmidt-Kaler, Professor ir AsStrono-
Gleichsetzung VOIN Hırntod und »personalem Tod« mM1e der Uniuversıitätl Bochum , erläutert 1e8 ın

dem Buch e1nem 1L, ern V OI Bethle-Nn1ıCcC gerechtfertigt erscheınt, da eC e1N-
gewende! werden kann, ass Bewusstsein und KOg- hem L dIe me1nsten xegeten halten ıhn 1r 1ne Irom-
nıl1on 1U elatıv eınem Personbegrif ın Be7z1e- Erfindung des Evangelısten ukas, even—Me mit
hung gebrac werden können. Wır rklären Nn1ıC eZUg auft das Bıleam-Orakel 1mM Buch Numer1 1mM
Jjemanden als LOL, we1l eın Bewusstsein mehr en lestament, V OI e1nem ern e ede ist,
hat, sondern WIT schreiben ıhm eın Bewusstsein der ın Jakob aufgeht Demgegenüber we1list der 1C-

mehr Z we1l [OL ist (Temens DBreuer, Öln nommIıerte Naturwissenschaftler nach, 4ass C sıch
be1 dem ern VOIN Bethlehem 1ne Jupiter-Sa-
turn-Konjunktion gehandelt hat, Iso e1n /u-

Biblische Theologie sammentreffen der beıden anelen aC  1M-
mel FEın Olches geschah November

EArIcO Adal Covolo UNd Roberto FUSCO (Hrsg.), Chr. |DER ware a! der Termın der uldıgung der
CONTIYTILDUTO Scienze Oriche Aafto SHdIio Adel Magıer. /u der Kon]Junktion VOIN Jupiter und alurn
ANUOVO festamento, F ibrerid 1Erice VaLicana 2005, kam noch, Schmi1dt-  aler weıter, das Phänomen
30 Seiten, ISBN 47888209 77498, EUR A0} — des Zodiakallıchtes azu Darunter VErstie 111a E1-

In sSıldlıchen Breıiten ach Sonnenuntergang bZzwFıne rundüberzeugung der besteht darın,
ass ott ZNW., keine (reschichte hat, ber Urheber VOT Sonnenaufgang West- bZzw (Js  ON1ZON!

S1C  4re Lichterscheinung. er ern VOIN Bethle-und 1e]l ler (reschichte ist aher annn :;ott ALLS

der (reschichte rkannt werden. Mıt Jesus TISstus, hem ist SOM e1n faktısches, historisch bezeugtes,
natürliıches Ere1gn1s FKıne sOolche Aussage S1e. (JLLCIbezeugt das Neue lestament, hat e letzte
z exegelischen Zeıitgeist und ist e1n 17 1r eEpoche der (reschichte begonnen. In ım ist das

e1C (1ottes angebrochen, WE uch och Nn1ıC besagte TIrendwende
uch AauUs Kosens Beıtrag wıderspricht der 11-vollendet ID (reschichte geht weiliter ıs Selner

Wıederkunft l hese Knappen bıblısch-theologischen beralen Bıbelauslegung. er Bonner Professor 1r
Ite Greschichte arbeıtet Parallelen zwıschen denAndeutungen zeigen: (reschichte ist ir den chrıst- Evangelıen und der antıken Geschichtsschreibunglıchen (ı:lauben VOIN eamınenter Bedeutung.

|DER / weıte Va  anısche Konzıl, das In verschle- heraus. l e (1 me1nsamkeıten sınd 1r ıhn mehr als
1U VOIN lıterarıschem Belang. ID Verfasser derdenen Okumenten auTt e Geschichte (jottes mıt

den Menschen eingeht, S1C C als 1Nne Aufgabe der Evangelien WaLIlCIl, KOsen, keine ugen- der ()h-
LEHNZEUSCH Jesu, sondern auft Quellen angewlesen.Theologıe . »Immer t1eler das Mysterium C’hrıistı [ )ass ıhr e1genes Bıld V OI Jesus ın eex{ie einflosserschlıeßen, das d1e Geschichte der

Menschheıit durchz1eht« he1lit In der Nummer wıderspricht Nn1ıC der hıstorischen Zuverlässigkeıit.
ID antıken Hıstoriker wollten elehren, beschreıibtdes Dekrets ber e Ausbıildung der Priester ZU1
Kosen e 1C der Autoren mM! untersche1ide:Neugestaltung der kırchliıchen Stuchlen er Kegens- sıch antıke und moderne Geschichtsschreibung,urger Dogmatıker Professor olfgang Beı1lnert hat Nn1ıCcC ber e bıblısche VOIN der ıhrer Zeitgenossen.den /usammenhang v  — (ilauben und Geschichte

eiınmal tormuhlhert: » FUr das hrıstentum ist (je- ID Evangelısten wollten e hiıstorische rundlage
1r den (1:lauben Sichern. l e vangelıen sınd1SCHICHLEe 1ne grundlegende theologısche KategorIie, eT] eigener Art, ıhr Gegenstand ist VOIN der derda se1ıne konkrete Grundlegung e1nem geschicht-

immer eine weltanschauliche Entscheidung sein
bzw. bleiben. Gleichwohl gibt es auch starke er-
kenntnistheoretische Gründe, welche Zweifel an der
Gleichsetzung des Hirntodes mit dem Tod des Men-
schen aufkommen lassen: Folgt man dem Hirntod-
konzept in seiner ganzen Logik, dann müsste ein
isoliertes Gehirn ausreichen, um diesem »Persona-
lität« zuzuschrei ben, doch ist das isolierte Gehirn
nicht Träger der Personalität, son dern des Wahn-
sinns (wie dies beim Locked-in-Syndrom der Fall
ist, da hier das Gehirn in seiner Funktion gegenüber
dem Körper isoliert ist). »Die Gleichsetzung des
‘Hirntodes’ mit dem Tod des Menschen stellt einen
Vorgang der Entleiblichung der menschlichen Per-
son dar« (vgl. Detlef B. Linke), weswegen eine
Gleichsetzung von Hirntod und »personalem Tod«
nicht gerechtfertigt erscheint, da zu Recht ein -
gewendet werden kann, dass Bewusstsein und Kog-
nition nur relativ zu ei nem Personbe griff in Bezie-
hung gebracht werden können. Wir erklären nicht
jemanden als tot, weil er kein Bewusstsein mehr
hat, sondern wir schreiben ihm kein Bewusstsein
mehr zu, weil er tot ist. Clemens Breuer, Köln

Biblische Theologie
Enrico dal Covolo und Roberto Fusco (Hrsg.), Il

contributo delle Scienze Storiche allo studio del
Nuovo Testamento, Libreria Editrice Vaticana 2005,
356 Seiten, ISBN 9788820977498, EUR 40,–

Eine Grundüberzeugung der Bibel besteht darin,
dass Gott zwar keine Geschichte hat, aber Urheber
und Ziel aller Geschichte ist. Daher kann Gott aus
der Geschichte erkannt werden. Mit Jesus Christus,
so bezeugt es das Neue Testament, hat die letzte
Epoche der Geschichte begonnen. In ihm ist das
Reich Gottes angebrochen, wenn auch noch nicht
vollendet. Die Geschichte geht weiter bis zu seiner
Wiederkunft. Diese knappen biblisch-theologischen
Andeutungen zeigen: Geschichte ist für den christ-
lichen Glauben von eminenter Bedeutung.

Das Zweite Vatikanische Konzil, das in verschie-
denen Dokumenten auf die Geschichte Gottes mit
den Menschen eingeht, sieht es als eine Aufgabe der
Theologie an, »immer tiefer das Mysterium Christi
zu erschließen, das die ganze Geschichte der
Menschheit durchzieht« – so heißt in der Nummer
14 des Dekrets über die Ausbildung der Priester zur
Neugestaltung der kirchlichen Studien. Der Regens-
burger Dogmatiker Professor Wolfgang Beinert hat
den Zusammenhang von Glauben und Geschichte
einmal so formuliert: »Für das Christentum ist Ge-
schichte eine grundlegende theologische Kategorie,
da seine konkrete Grundlegung einem geschicht-

lichen Ereignis zu verdanken ist.« Folgt daraus nicht,
dass der wissenschaftlichen Erforschung der Ge-
schichte, insbesondere der Geschichte der Kirche,
ein höherer Stellenwert zugemessen werden müsste?

Bereits 2002 fand in Rom ein wissenschaftlicher
Kongress statt, der sich mit dem Beitrag der Ge-
schichtswissenschaft für das Studium des Neuen
Testamentes befasste. 2005 ist der Dokumentations-
band in der Libreria Editrice Vaticana erschienen.
Die 15 Referate, vier davon aus dem deutschen
Sprachraum, können als Indiz für eine Trendwende
angesehen werden. Viele plädieren dafür, das Neue
Testament als historische Quelle wieder ernster zu
nehmen. 

Theodor Schmidt-Kaler, Professor für Astrono-
mie an der Universität Bochum, erläutert dies in
dem Buch an einem Detail, am Stern von Bethle-
hem. Die meisten Exegeten halten ihn für eine from-
me Erfindung des Evangelisten Lukas, eventuell mit
Bezug auf das Bileam-Orakel im Buch Numeri im
Alten Testament, wo von einem Stern die Rede ist,
der in Jakob aufgeht. Demgegenüber weist der re-
nommierte Naturwissenschaftler nach, dass es sich
bei dem Stern von Bethlehem um eine Jupiter-Sa-
turn-Konjunktion gehandelt hat, also um ein Zu-
sammentreffen der beiden Planeten am Nachthim-
mel. Ein solches geschah am 12. November 7. v.
Chr. Das wäre damit der Termin der Huldigung der
Magier. Zu der Konjunktion von Jupiter und Saturn
kam noch, so Schmidt-Kaler weiter, das Phänomen
des Zodiakallichtes dazu. Darunter versteht man ei-
ne in südlichen Breiten nach Sonnenuntergang bzw.
vor Sonnenaufgang am West- bzw. Osthorizont
sichtbare Lichterscheinung. Der Stern von Bethle-
hem ist somit ein faktisches, historisch bezeugtes,
natürliches Ereignis. Eine solche Aussage steht quer
zum exegetischen Zeitgeist und ist ein Indiz für die
besagte Trendwende.

Auch Klaus Rosens Beitrag widerspricht der li-
beralen Bibelauslegung. Der Bonner Professor für
Alte Geschichte arbeitet Parallelen zwischen den
Evangelien und der antiken Geschichtsschreibung
heraus. Die Gemeinsamkeiten sind für ihn mehr als
nur von literarischem Belang. Die Verfasser der
Evangelien waren, so Rosen, keine Augen- oder Oh-
renzeugen Jesu, sondern auf Quellen angewiesen.
Dass ihr eigenes Bild von Jesus in die Texte einfloss,
widerspricht nicht der historischen Zuverlässigkeit.
Die antiken Historiker wollten belehren, beschreibt
Rosen die Sicht der Autoren. Damit unterscheidet
sich antike und moderne Geschichtsschreibung,
nicht aber die biblische von der ihrer Zeitgenossen.
Die Evangelisten wollten die historische Grundlage
für den Glauben sichern. Die Evangelien sind dabei
Werke eigener Art, ihr Gegenstand ist von der der
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